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Einladung zum Jugendfußball-Hallenturnier
Der TSV Aitrach veranstaltet vom Freitag 22.01. - 24.01.10

ein Hallenturnier für die Jugend

 Fr. 22.01.10   D-Juniorinnen  17.00 - 20.00 Uhr
 Sa. 23.01.10  E-Junioren     09.00 - 12.00 Uhr
 Sa. 23.01.10  D-Junioren     13.00 - 17.00 Uhr
 So. 24.01.10  F-Junioren     09.00 - 13.00 Uhr
 So. 24.01.10  Bambini        14.00 - 17.00 Uhr

Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt

mit Leberkäse und Pizza – Kaffee und Kuchen

Die Fußball-Jugend freut sich auf zahlreiche Zuschauer

TSV Aitrach – Abteilung Jugend-Fußball

Warum Frauen eine andere Medizin brauchen!
Der Frauenkörper ist völlig anders aufgebaut als der eines Mannes.

Frauen teilen ihre Mineralien- und Vitalstoffdepots in den Schwangerschaften mit den Kindern. 
Das ist auch der Grund warum mehr Frauen als Männer an Osteoporose erkranken.

Was kann jede Frau im täglichen Leben beachten?

Wir laden herzlich ein zu:

Vortrag und Gespräch mit Martina Kirmaier  
Hebamme und Heilpraktikerin

Wann:                    Montag, 25. Januar 2010, 20.00 Uhr
Wo:                        Alter Pfarrhof, Aitrach
Teilnehmerbeitrag:  2,50 € pro Person

Katholische Erwachsenenbildung Aitrach
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Gemeinderatssitzung in T reherz

Am Montag, den 25. Januar 2010 findet um 19:00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus Treherz  eine öffentliche Gemein-
deratssitzung statt.

Hierzu ergeht freundliche Einladung.

TAGESORDNUNG

1. Anerkennung des Protokolls

2. Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten

3. Wirtschaftsplan 2010 für den Gemeindewald

4. Friedhof Aitrach  – Urnengräber
a) Ausweisung von zusätzlichen Urnengräbern
b) Vergabe der Arbeiten für die Anlegung von Urnen-
    gräbern auf dem neuen Friedhof
c) Änderung der Friedhofssatzung

5. Künstlerische Gestaltung des Kreisverkehrs Ferthofen  
– Vergabe der Arbeiten

6. Entwicklungskonzept zum Schulhof Aitrach  
– Vergabe der Erdarbeiten

7. Erneuerung der Illerkanalbrücke Schäpplishofbrücke 
durch die EnBW – Stellungnahme der Gemeinde

8. Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Ra-
vensburg  – Kooperationsvereinbarung zwischen 
Städten und Gemeinden und dem Landkreis

9. Bekanntgaben und Verschiedenes

10. Anfragen, Anregungen und Anträge

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Der Gemeinderat hat beschlossen seine Sitzungen minde-
stens einmal jährlich oder themenbezogen in den Teilorten 
Mooshausen und Treherz abzuhalten. Die Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte würden sich freuen, wenn mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger an der öffentlichen 
Sitzung teilnehmen. Es besteht wie bei jeder Sitzung unter 
dem Tagesordnungspunkt 2 Gelegenheit Fragen zu Ge-
meindeangelegenheiten zu stellen.

Wir bitten um Beachtung, dass die Gemeinderatssit-
zung dieses Mal im Dorfgemeinschaftshaus Treherz 
stattfindet!

Landwirtschaftszählung 2010 
– Informationen für die Landwirte

Im Jahr 2010 wird in Baden-Württemberg, in Deutschland 
sowie in allen Staaten der Europäischen Union eine Land-
wirtschaftszählung durchgeführt, mit der eine umfassende 
und grundlegende Bestandsaufnahme der Agrarstruktur 
ermöglicht wird. In Baden-Württemberg ist das Statistische 
Landesamt für die Durchführung dieser Erhebung zustän-
dig.

In die Landwirtschaftszählung sind alle land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe einbezogen, die bestimmte Erfas-
sungsgrenzen erreichen (z.B. 5 ha landwirtschaftlich 
genutzte Fläche oder 50 Ar Sonderkulturen). In Baden-
Württemberg sind das rund 47 000 landwirtschaftliche 
Betriebe und gut 3 000 Forstbetriebe, die in den nächsten 
Tagen einen Fragebogen erhalten. Soweit wie möglich 

werden zur Entlastung der Auskunftspflichtigen Teile des 
Erhebungsprogramms aus vorhandenen Verwaltungsquel-
len übernommen. Das betrifft zum Beispiel die Daten zur 
Bodennutzung (aus dem Gemeinsamen Antrag), die 
Angaben zum Rinderbestand (aus dem HIT-Rinderregister) 
oder die Beteiligung an Förderprogrammen (MLR).

Das Statistische Landesamt hat darüber hinaus weitere 
Maßnahmen vorgesehen, um die Belastung für die Land-
wirte so gering wie möglich zu halten. So bietet das Statisti-
sche Landesamt bis zum Rücksendetermin über eine 
kostenlose Hotline (0800 - 588 78 54) telefonische Hilfestel-
lung beim Ausfüllen des Erhebungsbogens an. Beratung 
und Unterstützung kann auch vor Ort bei den unteren 
Landwirtschaftsbehörden („Landwirtschaftsamt“) erhalten 
werden. Ebenso wird eine Beantwortung des Fragebogens 
über das Internet möglich sein.

Das Statistische Landesamt bittet die Inhaber/-innen und 
Leiter/-innen der Betriebe um ihre Unterstützung und 
Mitarbeit. Durch zuverlässige Angaben und termingerechte 
Rückgabe bis zum 14. Mai 2010 können sie zum erfolgrei-
chen Gelingen der Landwirtschaftszählung beitragen.

Weitere Informationen zur Landwirtschaftszählung 2010 
erhalten Sie im Internet auf der Homepage des Statistischen 
Landesamts Baden-Württemberg unter  

Wasseruntersuchung des 
Aitracher T rinkwassers

Das Aitracher Trinkwasser wurde entsprechend den Rege-
lungen der Trinkwasserverordnung sowohl einer chemi-
schen als auch bakteriologischen Untersuchung unterzo-
gen. Die hierfür benötigten Wasserproben werden über 
das Jahr verteilt an verschiedenen Wasserhähnen im 
Gemeindegebiet entnommen, so dass die tatsächlich beim 
Endverbraucher ankommende Wasserqualität beurteilt 
werden kann. Das Ergebnis entspricht in vollem Umfang 
den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Werte 
bezüglich Schwermetalle (Blei, Cadmium, usw.), Chlorver-
bindungen und Pestiziden sowie der Nitratgehalt des 
Wassers liegen weit unter den Grenzwerten, so dass dem 
Aitracher Trinkwasser, das in keinster Form aufbereitet 
wird, wieder eine hervorragende Qualität bescheinigt 
wurde.

Dies zeigt auch der folgende Vergleich mit Mineral- und 
Heilwässer. Auch wenn diese in der Regel mehr „Minera-
lienanteile“ haben, liegt das Aitracher Trinkwasser durch-
aus im Bereich der so genannten sanften Wasser, so dass 
die Verwendung des „Leitungswassers“ als Trinkwasser 
durchaus eine Alternative darstellt.

Ein vom Endverbraucher immer wieder benötigter und 
daher oft nachgefragter Wert ist die Gesamthärte des 
Wassers, also die Konzentration von Calcium- und Magne-
siumionen. Mit einer Gesamthärte von 17,4 deutschen 
Härtegraden ist das Aitracher Trinkwasser als hart zu 
bezeichnen und wird daher nach dem Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetz in den Härtebereich drei eingeordnet. 
Die Härtebereiche findet man auch auf den Waschmittel-
packungen wieder, da sich die Dosierung des Waschmit-
tels nach der Wasserhärte richtet. Hartes Wasser ist dabei 
keineswegs immer ein Nachteil, es bildet zwar sichtbare 
Kalkschichten aus, ist aber beim Genuss geschmackvoller 
und sehr weiche Wasser sind aggressiver und greifen z.B. 
Eisenteile an. Eine Enthärtung des Aitracher Wassers für 
den Hausgebrauch ist nicht erforderlich.

www.statistik-bw.de

Amtliche Nach richten
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Maßeinheit: mg/l

Analysedaten: Labor Dr. Hallermayer (November 2009)

Weitere Werte können auf dem Rathaus erfragt werden.



Landesfamilienpass & Gutscheinkarte 2010

Einen Landesfamilienpass können auf Antrag erhalten:

! Familien mit mindestens drei Kindern, die mit ihren 
Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben;

! Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens 
einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben;

! Familien mit einem kindergeldberechtigten schwer 
behinderten Kind (ab 50%).

Bemerkung: 

- Kinder müssen nicht gemeinsame sein, entschei-  
     dend ist die Haushaltsgemeinschaft mit ihnen.
- Eltern müssen nicht verheiratet sein, es gilt auch die 

eheähnliche Gemeinschaft / gleichgeschlechtliche 
Partnerschaft

- Ggf. können auch Großeltern oder andere Verwandte 
Passinhaber sein, soweit die Kindergeldberechtigung 
vorliegt

Das Bürgermeisteramt nimmt Ihren Antrag entgegen und 
stellt den Familienpass aus.

Zum Landesfamilienpass gibt es die sog. Gutscheinkarte 
2010 und den Flyer „Baden-Württemberg-Ticket der DB 
Regio AB“. 

Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 
2010 und unter Vorlage des Landesfamilenpasses insge-
samt 21 Mal im Jahr 2010 die Staatlichen Schlösser und 
Gärten und die Staatlichen Museen in Baden-Württemberg 
kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten Eintritt besuchen. Bei 
jedem Besuch ist der entsprechende Gutschein einzulösen.

Die speziell bezeichneten Gutscheine Kunsthalle Baden-
Baden, Museum für Naturkunde Karlsruhe, Museum für 
Naturkunde Stuttgart, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, 
Staatsgalerie Stuttgart, Linden-Museum Stuttgart, Kunsthalle 
Karlsruhe, Württembergische Landesmuseum Stuttgart, 
Archäologisches Landesmuseum Konstanz, Technoseum 
Mannheim, Schloss Heidelberg, Haus der Geschichte, 
Stuttgart, Deutschordensmuseum Bad Mergentheim und 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe be-
rechtigen zu einem einmaligen kostenfreien Eintritt.

Die Gutscheine „Wilhelma“ und „Blühendes Barock“ be-
rechtigen zu einem ermäßigten Eintritt. Das Deutschorden-
museum Bad Mergentheim gewährt einen einmaligen 
kostenfreien Eintritt. Die anderen Schlösser, Gärten und 
Museen können mit den fünf Gutscheinen „Sonstiges 
Objekt“ auch mehrfach im Jahr kostenfrei besucht werden. 
Das Schloss Salem ist seit Frühjahr 2009 im Besitz des 
Landes Baden-Württemberg. Es kann mit einem der Gut-
scheine „Sonstiges Objekt“ ebenfalls mehrfach im Jahr 
kostenfrei besucht werden.

Mit den neuen Gutscheinen „Erlebenispark Tripsdrill, Clee-
bronn“ sowie Europa-Park, Rust“ können weiterhin die zwei 
Freizeitparks mit einem Gutschein besucht werden. Der 
Gutschein für den Erlebnispark Tripsdrill gilt nur am 
19.09.2010. Pro Person wird eine Ermäßigung von 4 Euro an 
diesem Tag gewährt. Der Gutschein für den Europa-Park 
Rust gilt nur am 15.05.2010. Pro Person wird eine Ermäßi-
gung von 5 Euro an diesem Tag gewährt. Neu ist auch der 
Gutschein für das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Das 
Museum bietet erstmals am 09.05.2010 oder 19.09.2010 
einen kostenfreien Eintritt an. Das Ravensburger Spieleland 
gewährt Landesfamilienpassinhaber ab drei Kindern einen 

um 3 Euro ermäßigten Eintritt, Das SEA LIFE in Konstanz 
einen um 30 % ermäßigten Eintritt auf die jeweiligen Eintritts-
preise. Das Römermuseum in Güglingen gewährt eine 
Ermäßigung von 50 %. Auch die Pfänderbahn in Bre-
genz/Österreich bietet einen ermäßigten Preis für die Berg- 
und Talfahrt an.

Ohne besonderen Gutschein, nur gegen Vorlage des Lan-
desfamilienpasses können folgende Einrichtungen kosten-
frei besucht werden: das Museum Oberrheinische Narren-
schau in Kenzingen, das Schloss Waldburg in Waldburg, 
das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach in Bad 
Schussenried-Kürnbach, das Schmuckmuseum in Pforz-
heim, das Schiller-Nationalmuseum, das Literaturmuseum 
der Moderne in Marbach, das Naturkundliche Bildungszen-
trum in Ulm sowie die Kraichtaler Museen.

Ein Verzeichnis aller Schlösser, Gärten und Museen kann 
unter  eingesehen und 
heruntergeladen werden. 

Die Bürgermeisterämter geben die Gutscheinkarten 2010 an 
die bisherigen Inhaber der Landesfamilienpässe ohne 
neuen Antrag aus. 

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen Ihnen 
Frau Knisel und Frau Uhrebein unter Tel. 07565/ 9800-17 
gerne zur Verfügung.

Wertstoffhof geöffnet

Am Freitag, den 22. Januar 2010 ist der Wertstoffhof, An 
der Chaussee 6, von 15:00 - 17:00 Uhr geöffnet.

Zu diesem Termin kann beim „Wertstoffzentrum Aitrach“ 
Grünmüll, Sperrmüll und Bauschutt gegen Kostenersatz 
angeliefert werden.

Fundamt
Auf dem Fundamt wurde ein Mountainbike abgegeben. 
Bitte melden Sie sich auf dem Rathaus, Zimmer Nr. 24, 1. 
OG bei Frau Born.

           Volkshochschule Aitrach

1.0071  Gedächtnistraining
Unser Gedächtnis ist enorm leistungsfähig und bleibt es 
bis ins hohe Alter, vorausgesetzt, es bleibt in Übung.

Auf unterhaltsame spielerische Art wollen wir gemeinsam 
unser Gedächtnis trainieren.

Hierzu ergeht herzliche Einladung.

Dienstag, 26. Januar 2010, 19 - 20 Uhr
3 Abende
Altes Rathaus
Paula Wild
EUR 10,-

Anmeldungen zu den Kursen nimmt das Rathaus Aitrach 
entgegen (Tel. 07565/98000)

www.schloesser-und-gaerten.de

4

Redaktionsschluss ist am Dienstag 12.00 Uhr
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Gemeindeverwaltung Aitrach
Telefon: 07565/9800-0 · Fax: 07565/5213

E-Mail: 

Internet: www.aitrach.de

Sprechzeiten:

Montag - Freitag   8.00 - 12.00 Uhr

Mittwoch auch    15.00 - 18.00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen den Ärztlichen Notdienst unter der einheitli-
chen Notrufnummer: 0180/1929287
Der Ärztenotdienst beginnt an Wochenenden immer am 
Freitag um 12.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr. 
Vor Feiertagen ist der Dienstbeginn immer am Vortag um 
12.00 Uhr. Notfallsprechstunden: Samstag und Sonntag 
10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Bei akuten Erkrankungen außerhalb dieser Zeiten ist eine 
telefonische Voranmeldung ratsam. Hausbesuche möglichst 
vormittags anmelden. Achtung: Versichertenkarte und 10,--  € 
bitte unbedingt bei Arztbesuch mitbringen!

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
23.01. und 24.01.2010
Dr. Manfred Kräutler, Lindentorstr. 24, Memmingen, 
Tel.: 08331/2739, Privat: 08332/6758

Apotheken-Notdienst
Am 21.01.2010
Apotheke Weinmarkt, Weinmarkt 4, Memmingen, 
Tel.: 08331/3113
Marien-Apotheke, Erolzheim, Biberacher Str. 3, 
Tel.: 07354/93210
Am 22.01.2010
Apotheke Steinheim, Heimertinger Str. 37, 
Tel.: 08331/982260
Birkendorf-Apotheke, Riss-Str. 17-19, Biberach, 
Tel.: 07351/75069
Am 23.01.2010
Zangmeister-Apotheke, Zwinggasse 3, Memmingen 
Tel:. 08331/2810
Apotheke Kirchdorf, Hochhausstr. 3, Kirchdorf, 
Tel.: 07354/1212 
Am 24.01.2010
Apotheke Donaustraße, Donaustr. 78 (im Ärztehaus), 
Memmingen, Tel.: 08331/984201-0
Jordan-Apotheke, Ulmer Torstr. 3/5, Biberach, 
Tel.: 07351/76824
Am 25.01.2010
Apotheke im Illerpark, Fraunhoferstraße 8, Memmingen, 
Tel.: 08331/98490-0
Kron-Apotheke, Hindenburgstr. 5, Biberach, 
Tel. 07351/6528
Am 26.01.2010
biocon Apotheke, Weinmarkt 5, Memmingen, 
Tel.: 08331/8338080
Markt-Apotheke, Marktplatz 10, Biberach, 
Tel.: 07351/15900
Am 27.01.2010
Mohren-Apotheke, Marktplatz 13, Memmingen, 
Tel.: 08331/86071
Postplatz-Apotheke, Alter Postplatz 17, Biberach, 
Tel.: 07351/6030

gemeinde@aitrach.de   

Am 28.01.2010
West-Apotheke, Eduard-Flach-/Ecke Wagnerstr. 28 ½ , 
Memmingen, Tel. 08331/62709
Kloster-Apotheke Rot a.d. Rot, Obere Str. 11,
Tel.: 08395/93010

Dienstwechsel der Apotheken ist täglich um 8.30 Uhr

Bestattungsarbeiten
Bei Sterbefällen ist das Standesamt Aitrach, während der 
üblichen Dienstzeiten, unter Tel.: 07565/9800-18 (Herr Roh-
rer) oder 9800-0 zu erreichen. Außerhalb der Dienstzeiten 
erhalten Sie die notwendigen Informationen unter Tel: 
914019. 

Bereitschaftsdienst Gasversorgung (Thüga)
Thüga Bad Waldsee, Tel: 07524/6049

Bereitschaftsdienst EnBW Biberach
Aitrach wird vom Bezirkszentrum Bad Wurzach, Oberried-
straße 19/1, Bad Wurzach, Tel: 07564/3403, Fax: 935736,
Hotline für Stromstörungen 0800/3629477

Bereits chaftsd ienste

Grund- und Haupts chule Aitrach

Nachruf

Sonnige, leuchtende Tage.
Nicht weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen.

(Konfuzius)

Wir trauern um unseren ehemaligen Kollegen 
und Freund

Gunter Korn

Rund 30 Jahre hat Gunter an unserer Schule 
mit großem Engagement Sport und Technik 
unterrichtet. Mit Humor und Können ver-
stand er es, die Schüler für diese Fächer zu 
begeistern.

Im Schulalltag sowie bei geselligen Veran-
staltungen hat Gunter als Frohnatur wesent-
lich zum Zusammenhalt des Kollegiums bei-
getragen.

Lieber Gustl, wir danken dir!

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

                   Grund- und Hauptschule Aitrach

E-Mail: gemeinde@aitrach.de 

Internet: www.aitrach.de
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